
Öffentlich-rechtliche Regelungen der franz.-Schweiz. Handelsbeziehungen 271 

Die öffentlich-rechtlichen Regelungen 
der französisch-schweizerischen Handels

beziehungen 
Von Dr. W. Ott, Bern 

Durch Jahrhunderte lag das Wirtschaftsleben der Schweiz quasi im Banne 
Frankreichs. Die ausgesprochene westliche Orientierung der schweizerischen 
Aussenhandelspolitik wuchs an, stund und fiel mit dem französischen Königs
thron, d. h. sie dauerte von Mitte des 15. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahr
hunderts. Ein kurzes Wiederaufleben brachte das zweite Kaiserreich in seiner 
zweiten Hälfte. Durch den 70/71er Krieg und den französisch-schweizerischen 
Zollkampf in den 90er Jahren wurde die gebietende Vormachtstellung Frankreichs 
im schweizerischen Aussenhandel endgültig gebrochen. Die ausserordentlichen 
Störungen und Umwälzungen, hervorgerufen durch den Weltkrieg und dessen 
Nachwehen, sind zum Teil noch in guter Erinnerung. Bekanntlich vermochte 
erst das Jahr 1928 wieder eine rechtliche Note in die Handelsbeziehungen zwischen 
Frankreich und der Schweiz zu bringen. 

Die nachfolgenden Zeilen sollen diese Wirtschaftsvorgänge skizzenhaft in 
handelsvertraglicher Entwicklung beleuchten. 

I. Periode des eidgenössischen Staatenbundes 
Der älteste Vertrag, den Frankreich und die eidgenössischen Stände in ihren 

gegenseitigen Beziehungen zu verzeichnen haben, ist derjenige von Ensisheim. 
Das zu St. Jakob an der Birs vergossene Blut der Eidgenossen gab den Ansporn. 
Noch im gleichen Jahre, im Oktober 1444, sicherte sich der Dauphin, nachmaliger 
König Ludwig XL, diese kostbare Quelle durch den genannten Vertrag, welcher 
1452 von Karl dem VII. erweitert und detaillierter gefasst wurde. Bis zur grossen 
Revolution lagen diesen und den folgenden Vereinbarungen die Kapitulationen 
einerseits und die Handelsverhältnisse andererseits als wesentliche Faktoren zu
grunde. Söldner und Handelsprivilegien plus Geld stunden einander gegenüber. 
Grundlegend für die Privilegien während Jahrhunderten wurde der «ewige Friede» 
vom Dezember 1516 mit Franz I. Den Eidgenossen bestätigte er alle Privilegien 
und Freiheiten, die ihnen die Könige Frankreichs je für den Lyoner Markt gewährt 
hatten. Weiter wurde jedem Eidgenossen ohne Standesunterschied freier Handel 
und Wandel im ganzen Lande gestattet. Zölle und andere Fiskallasten, ausser den 
von alters her gebräuchlichen, fielen weg. Die Unbestimmtheit in der Fixierung 
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der Abgaben rief aber manchen Reibereien, da unsere Vorfahren stets auf mög
lichste Handelsfreiheit hindrängten. Des öftern wurde ihnen aber auch hierin * 
durch die sogenannten königlichen «lettres patentes» willfahren. Diese kurzen 
königlichen Erlasse umschrieben die Privilegien willkürlich, meist spielte in der 
Beurteilung die augenblickliche militärische Lage des Landes eine gewichtige 
Rolle, d. h. die Frage, ob man die schweizerischen Söldner brauche oder nicht. 
Die Bedeutung dieser Privilegien für die damalige Zeit erhellt der Fall, dass sich 
die französische Krone gezwungen sah, gegen eine starke Einbürgerung, die mit 
Blick auf diese Vergünstigungen in einigen Kantonen stattfand, einzuschreiten 
und zu bestimmen, dass nur Schweizer von Geburt der Privilegien teilhaftig 
werden können (1561). 

Natürlich erfreute sich der schweizerische Handel unter den verschiedenen 
französischen Herrschern nicht stets des absoluten Genusses dieser Privilegien. 
Mehrfach traten Einschränkungen und gar Aufhebungen ein, doch vermochte 
der schweizerische Söldner im grossen ganzen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts immer wieder bedeutende Zugeständnisse zu erringen. Erst mit dem 
Edikt Ludwigs XVI. vom 8. Dezember 1781 setzte eine wesentliche und end
gültige Umwandlung ein. Eingangs dieses Erlasses beschwerte sich der franzö
sische König über die ausserordentliche Ausdehnung des schweizerischen Handels 
auf französischem Gebiet und klagte den Ständen über den grossen Schaden, 
welcher daraus dem Fiskus und dem französischen Untertan erwachsen sei. In 
einseitigem Akt wurden daraufhin die Privilegien, welche den Schweizern noch 
weiterhin zukommen sollten, festgelegt. Die Lyoner Vergünstigungen von 1516 
erhielten ihre Bestätigung. Dem Käse wurde Zollfreiheit zugesprochen, und einige 
wenige Waren hatten nur die Hälfte des Zolles zu entrichten. Eingeräumt wurde 
noch die Ausfuhr von Gold und Silber im Gegenwert der eingeführten Waren. 
Gemäss der damaligen volkswirtschaftlichen Praxis Frankreichs bedeutete dies 
kein geringes Entgegenkommen. Sonst war Gleichbehandlung mit den Einhei
mischen zugesichert. Doch es hatte nicht lange sein Bewenden mit dieser ersten 
kräftigen Beschneidung der eidgenössischen Privilegien. Der Beginn der Revo
lution und insbesondere der Sturz der Monarchie — 20. August 1792 Auflösung der 
Kapitulationen mit der Schweiz durch die Gesetzgebende Versammlung — gaben 
den schweizerischen Vorrechten völlig den Rest. Kapitulationen mit Frankreich 
folgten sich zwar später (1798) noch bis zum Sturz der Bourbonen in der Juli
revolution, doch sie beeinflussten die Handelsverhältnisse nicht mehr. Definitiv 
mussten die eidgenössischen Gelüste, eine handelspolitisch bevorzugtere Stellung 
einzunehmen als selbst die Einheimischen, zu Grabe getragen werden. Wir haben 
heute keinen Grund, diesem für gegenwärtige Verhältnisse reichlich eigenartigen 
Zustand nachzutrauern. Teuer genug kam er die kleine Schweiz zu stehen, waren 
doch durch die Jahrhunderte über zwei Millionen Schweizer in fremden Kriegs
diensten, wovon der grösste Teil in französischen. 

Frankreich war ausgangs des 18. Jahrhunderts in ein Schutzzollsystem ein
getreten, das in einzelnen Zweigen prohibitiven Charakter aufwies. Autonom setzte 
es seine Zolltarife fest und war sozusagen zu keinen Zugeständnissen mehr zu 
bewegen. Trotz verschiedener Regimes verschärfte sich der französische Pro-
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tektionismus immer mehr. In der Restaurationszeit t rat nun schweizerischer-
seits erstmals der Retorsionsgedanke auf. Ein erster Versuch, Vergeltungsmass-
nahmen gegenüber Frankreich in Anwendung zu bringen, fällt in die Jahre 1822 
bis 1824. Doch Uess die Uneinigkeit der Stände ein geschlossenes Vorgehen der 
Tagsatzung nicht zu, und damit war die Aktion von Einzelläufern von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Einige Kantone, welche schon zu Beginn des Jahres 
1822 Frankreich mit Repressalien geantwortet hatten, vermochten noch weitere 
zu ihrer Stellungnahme zu bewegen, und so kam am 28. August 1822 das soge
nannte Retorsionskonkordat (13% Kantone) zustande. Unerquickliche Verhält
nisse, die sich bald zwischen den Konkordatsmitgliedern und den andern Kantonen 
entwickelten, bewirkten jedoch schon im Herbst 1823 ein Abbröckeln und im fol
genden Jahre die Auflösung des Konkordats. Damit ging die französische Zoll
mauer für weitere Jahrzehnte völlig unversehrt aus dem Kampfe hervor. Einzig 
unter dem Bürgerkönig vermochte sich die Schweiz noch einige Erleichterungen 
m Transitverkehr über Frankreich zu erringen. 

IL Periode des schweizerischen Bundesstaates 

A. Freihandelsära 
Der französische Protektionismus hielt über die zweite Republik bis in das 

zweite Kaiserreich hinein unvermindert an. Erst ein selbstherrücher Akt Napo
leons III. führte einen radikalen Umschwung herbei. Durch seine Zustimmung zum 
sogenannten Cobdenvertrag von 1860 (Handelsvertrag zwischen Frankreich und 
Grossbritannien) vollzog sich der Hauptschritt zur berühmten Freihandelsära 
des letzten Jahrhunderts. Die daraufhin von der Schweiz ausgestreckten Fühler 
erwirkten endlich zu Beginn des Jahres 1863 das Zustandekommen einer Konfe
renz. Von schweizerischer Seite verlangte man lediglich die gegenseitige Be
handlung auf dem Fusse der Meistbegünstigung, was jedoch die französischen 
Unterhändler kategorisch abschlugen. Zollpolitisch hatte die Schweiz wenig 
zu bieten. Ihre Zollansätze hatten meist fiskalischen Charakter. Eine Herabsetzung 
musste also die Bundesfinanzen beeinträchtigen und damit die Erfüllung der 
Bundesaufgaben gefährden. Dies sah Frankreich auch ein und gab sich mit einigen 
Tarifermässigungen zufrieden, beharrte jedoch um so mehr auf andern Konzes
sionen. Dies gereichte unseres Erachtens der Schweiz nur zum Vorteil, indem da
durch endlich zweien Missständen auf den Leib gerückt werden musste, die schon 
lange bei den Kulturvölkern berechtigtes Kopfschütteln erregt hatten. Noch gab 
es nämlich in der Schweiz Niederlassungsbeschränkungen für NichtChristen, und 
noch regelte kein umfassendes Gesetz den Schutz des geistigen Eigentums. In 
einigen Kantonen war das geistige Eigentum sogar völlig vogelfrei. Die Schwierig
keiten des Bundesrates, den Wünschen Frankreichs — Gewährung der Nieder
lassungsfreiheit für alle Franzosen und eidgenössischen Schutz des geistigen Eigen
tums — nachzukommen, wurzelten darin, dass dort die Bundesverfassung und hier 
die Souveränitätsrechte der Kantone den französischen Begehren entgegen
stunden. Nach kurzen verfassungsrechtlichen Bedenken setzte sich jedoch der 
Bundesrat in etwas gewundener Dialektik darüber hinweg, und ebenso drückte 
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die Legislative angesichts der gebotenen wirtschaftlichen Vorteile, «dass unserer 
nationalen Arbeit ein bisher grösstenteils verschlossenes Nachbarland von 40 Mil
lionen Seelen erschlossen wird», die Augen geflissentlich zu. So konnte am 1. Juli 
1865 der Handelsvertrag mit seinen Annexen verhältnismässig wenig angefochten 
in Kraft treten. Er bildete die Grundlage für die gesamte schweizerische Aussen-
handelspolitik und wirkte schon in kurzer Zeit sehr befreiend auf den Export. 
Eine neue schweizerische wirtschaftspolitische Orientierung nach dem Westen 
flammte kräftig auf. 

In diese Vertragsperiode fiel bekanntlich der deutsch-französische Krieg, 
der natürlich auch wirtschaftliche Wirrnisse heraufbeschwor. Unter der Präsi
dentschaft Thiers' war dadurch gar der Handelsvertrag gefährdet. Das Geld
bedürfnis Frankreichs wies nach Zollerhöhungen, doch stund solchen Massnahmen 
der schweizerisch-französische Handelsvertrag entgegen, der alleine noch in Kraft 
war. Daher versuchte Thiers die Schweiz mit «energischem Druck» zu Modi
fikationen zu bewegen. Der Kabinettsturz im Mai 1873 gestaltete die Beziehungen 
jedoch wieder freundschaftlicher. Langsam begann sich nun aber Frankreich 
auf die kommenden Handelsverträge zu rüsten. Auch die Schweiz glaubte nicht 
nachstehen zu dürfen. Diese gegenseitigen Vorbereitungen heischten aber mehrere 
Vertragsverlängerungen. Erst am 8. Mai 1881 erfolgte die Kündigung des Handels
vertrages durch Frankreich mit gleichzeitiger Bereiterklärung zu neuen Unter
handlungen. Im selben Monat ging aber auch schon mit der Publizierung des neuen 
französischen Generalzolltarif es nach ständerätlicher Aussage «ein Schrei der 
Entrüstung und des Schreckens» durch die ganze Schweiz. Im Herbst trat Frank
reich mit diesem Tarif der Schweiz entgegen, die sich selbst nur auf das Provi
sorium von 1878 stützen konnte. Grosse Kämpfe ereigneten sich nicht. Die 
Schweiz, welche eine Revision des Zolltarif es von 1851 zur Hauptsache aus fis
kalischen Gründen vorgenommen hatte, da die Verfassungsrevision von 1874 
dem Bund vermehrte Pflichten auferlegte, sah sich in der Folge wieder stark 
auf den Konventionaltarif von 1864 zurückgedrängt. Ähnlich erging es Frankreich. 
Die grosse Zahl seiner Positionen gruppierte sich ebenfalls wieder um die Ansätze 
von 1864. Einige Zollerhöhungen wurden durch eine grössere Anzahl von Er
mässigungen kompensiert. Der Vertrag trat am 16. Mai 1882 in Kraft und dauerte 
bis 1. Februar 1892. 

Auch jetzt konnte die bundesrätliche Botschaft mit Recht das französische 
Absatzgebiet als gesichert bezeichnen. Allerdings musste die Hoffnung auf eine 
fortschreitende freiheitliche Gestaltung des Handels begraben werden. Doch 
kaum waren einige Jahre verflossen, als sich die Wolken am handelspolitischen 
Himmel wieder dräuend zusammenzogen. Die mächtig aufstrebende deutsche 
Wirtschaft, welche sich nicht zuletzt dank eines schutzzöllnerischen Systems auf 
autonomem Fusse emporgearbeitet hatte, setzte der französischen Industrie und 
dem Handel insbesondere empfindlich zu. Frankreich sah sich in die Defensive 
gedrängt. Bereits Ende der achtziger Jahre war man deshalb in schweizerischen 
Wirtschaftskreisen auf eine radikale Umgestaltung der französischen handels
politischen Einstellung gefasst. Die einsetzende Zollpolitik zu Beginn der neun
ziger Jahre übertraf jedoch weit alle Befürchtungen. 
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B . Schutzzollära 
Der Umschwung setzte gleich mit unerhörter Heftigkeit ein. Auf den 1. Fe

bruar 1892 sagte Frankreich ein autonomes Zolltarifsystem mit Ansätzen von 
hochschutzzöllnerischem und prohibitivem Charakter an. Mit der Aufstellung des 
sogenannten Mélineschen Systems (Minimal- und Maximaltarif) wandte sich die 
junge Republik brüsk vom Wege der traditionellen Handelsvereinbarungen ab. 
Die schweizerischen Wirtschaftskreise, aufs äusserste entrüstet, nahmen dagegen 
sofort eine drohende Haltung ein. Der Bundesrat vermochte auf Grund von 
Verständigungsmöglichkeiten die Zorneswelle vorerst noch etwas einzudämmen. 
Die Schweiz akzeptierte im Provisorium den «äusserst ungünstigen Minimal-
tarif» und gewährte dafür ihren Gebrauchstarif. Nach weiteren mühsam gepflegten 
Unterhandlungen einigten sich die Vertreter beider Länder am 23. Juli 1892 auf 
einer Linie, welche für die Schweiz keine allzu ungünstigen Aussichten eröffnete. 
Doch Meline und seine Anhänger operierten daraufhin zur Rettung ihres Systems 
in unverantwortlicher Weise. Nicht zuletzt ihren Tatsachenverzerrungen und Un
wahrheiten war es zu verdanken, dass das Abkommen am 24. Dezember 1892 
vor der Kammer zu Fall kam. 

Die Schweiz, welche mit Einlenkungsaussichten fast ein Jahr lang hingehalten 
worden war, stund damit am Ende ihrer Geduld. Der Bundesrat, welcher bereits 
den nötigen Bundesbeschluss in der Tasche hatte, schritt kurz entschlossen zur 
Tat. Auf den 1. Januar 1893 sagte er Frankreich den Zollkrieg mit verschärftem 
Generaltarif an. Über zweieinhalb Jahre dauerte der Wirtschaftskampf. Frank
reich zog unzweifelhaft den kürzern. Noch Mitte des Jahres 1895 zeigte sich 
ein Grossteil der schweizerischen Wirtschaftskreise sehr unbeugsam und sprach 
sich deutlich dahin aus, dass mit Blick auf den gegenwärtigen Stand des Zoll
krieges die Schweiz bei einer Einigung nur zu verlieren habe. Es ist allerdings her
vorzuheben, dass sich der Schweiz verschiedene wirtschaftliche Vorkommnisse, 
auf die hier nicht näher eingetreten werden kann, in günstiger Weise entwickelt 
haben. So musste denn Frankreich den ersten offiziellen Schritt zu einer Ver
söhnung tun. Am 19. August 1895 wurde dem Streit ein Ende gesetzt. Die Schweiz 
vermochte zugunsten ihrer bedeutendsten Positionen das starre Mélinesche 
System kräftig zu durchlöchern. Andererseits hatte sie aber auch so viel Ein
sicht, sich nicht auf Forderungen zu versteifen, welche geeignet waren, andern 
Ländern mittels der Meistbegünstigungsklausel mehr Vorteil zu schaffen als sich 
selbst. Zur Wahrung des Scheines bestund Frankreich auf dem sogenannten 
autonomen Verfahren, d. h. es wurde von einem Vertrag abgesehen. Die franzö
sische Regierung setzte einfach im internen Verkehr mit Kammer und Senat die 
Zollreduktionen durch. Damit war ein modus vivendi geschaffen, bei welchem 
sich wieder leidlich verkehren Hess. Die Schweiz bot für dies nichts als ihren be
reits zu Recht bestehenden Gebrauchstarif. 

Natürlich barg dieses System des autonomen Vorgehens die Gefahr, dass 
ein Land im Bedürfnisfall der Versuchung, eine Zollerhöhung vorzunehmen, 
leicht erliegen konnte, was natürlich den Keim zu neuen Kämpfen gelegt hätte. 
So entrann z. B. Frankreich nur mit Mühe und mit dem Hinweis auf die in einigen 
Jahren bevorstehenden neuen Hand eis Vertragsunterhandlungen dieser Gefahr. 
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Gewisse Kreise der Lyoner Seidenindustrie, welche sich während des Zollkrieges 
auf die schweizerischen Spezialitäten geworfen hatten, verlangten nämlich dringend 
einen stark vermehrten Schutz. Dass der Bundesrat in Paris ziemlich energisch 
vorstellig wurde, wird das Seine zu der Konfliktsbeschwörung ebenfalls bei
getragen haben. 

Die handelspolitische Neuorientierung der Schweiz mit den mitteleuro
päischen Mächten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeitigte natürlich einen abge
änderten schweizerischen Gebrauchstarif (1. Januar 1906). Dies veranlasste 
Frankreich mit der Schweiz ebenfalls Unterhandlungen zu eröffnen. Wieder ge
stalteten sich diese äusserst mühevoll und wurden des öftern unterbrochen. Über 
ein Jahr zogen sich die Verhandlungen hin. Auf den 1. Januar 1906 einigten sich 
die beiden Staaten auf ein Provisorium, und wieder musste sich die Schweiz den 
Ansätzen des französischen Minimaltarifes von 1892 fast ein ganzes Jahr unter
werfen, während sie dagegen nur ihren günstigen Gebrauchstarif in Anwendung 
bringen durfte. Auch diesmal ging es hart auf hart. Die schweizerischen Zoll
ämter hatten bereits Weisung erhalten, auf den 16. Juli gegenüber den franzö
sischen Waren einen erhöhten Generaltarif zu verwenden, als Frankreich ein
lenkte. Endlich am 20. Oktober erfolgte die Unterzeichnung des Vertrages, worauf 
dieser am 23. November 1906 in Kraft trat. Ein fast löjähriges «Interregnum» 
hatte damit seinen Abschluss gefunden. Man wagte jedoch nicht, insbesondere 
französischerseits, sich auf lange Zeit zu binden. Es wurde eine jederzeitige 
Kündigungsmöglichkeit auf ein Jahr vereinbart. Eine Verschärfung des protek-
tionistischen Regimes trat im grossen ganzen nicht ein. Die grosse Masse der 
französischen Zollansätze blieb unverändert. Für einen kleineren Teil der Aus
fuhr errang die Schweiz einige Zollermässigungen, doch wurden diese reichlich 
durch eine höhere Belastung der Seidengewebe und Stickereien, die einen nam
haften Export verzeichneten, kompensiert. Der schweizerische Gebrauchstarif 
andererseits war Frankreich durch die vorausgehenden Handelsverträge mit 
Italien, Deutschland und Österreich-Ungarn bereits geebnet. Die Konzessionen 
an Frankreich erstreckten sich insbesondere auf Vieh, Automobile, Spirituosen, 
Fischkonserven und einige andere unbedeutendere Artikel. Besonders einschnei
dende Zugeständnisse hatte keiner der beiden Vertragsschliessenden zu machen. 
Die anfänglich wieder so bös aussehende handelspolitische Lage löste sich damit 
in voller Minne auf. Ohne Kraftproben und «Zähnezeigen» scheint man eben bei 
der Regelung der Handelsbeziehungen nicht mehr auskommen zu können. 

Mit Ausbruch des Weltkrieges und den allseits an die Regierungen erteilten 
ausserordentlichen Vollmachten hörten natürlich auch die Handelsverträge auf, 
absolut bindendes Recht zu sein. Ein-, Aus- und Durchfuhrhemmnisse jeglicher 
Art tauchten bald in Masse auf, und die Verträge, soweit sie überhaupt noch einiger-
massen Beachtung fanden, hatten nur mehr Ergänzungscharakter. Der Kriegs
abschluss zeitigte bekanntlich keine Besserung, die Rechtsverhältnisse wurden 
im Gegenteil auf Grund der verworrenen Wirtschaftslage in den Kriegsländern 
immer undurchsichtiger. Goldzölle, Koeffizienten usw. wurden sehr willkürlich 
gehandhabt. In diese Bahnen war auch das schweizerisch-französische Handels
vertragsverhältnis eingemündet. 
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Auf den Herbst 1919 kündigte Frankreich in der Hoffnung auf eine baldige 
Wiederherstellung einer normalen Wirtschaftslage den Handelsvertrag von 1906. 
Nur zu bald erwiesen sich die Hoffnungen als trügerisch und man sah ein, dass 
auf der damaligen derart unstabilisierten wirtschaftlichen Basis nicht klar um-
rissene Verträge fixiert werden können. So griff man zur Kriegspraxis der «freien 
Hand» zurück, resp. man behielt sie bei und Hess den Vorkriegsvertrag provisorisch 
als Surrogat nebenher laufen, mit j ed erzeitigem Kündigungsrecht auf drei Monate. 
Die Zollansätze von 1906 waren durch die Ereignisse schon längst überholt. 
Lediglich der Textteil wies noch einige Brauchbarkeit auf. Doch auch hier wurde 
der bedeutendste Bestandteil, die Meistbegünstigungsklausel, nicht stets strikte 
igehandhabt. Dies ist ja auch gut begreiflich allein aus den Verpflichtungen, die 
Frankreich gegenüber seinen Alliierten hatte. Rein zolltarifarisch betrachtet, 
hatte die Schweiz in dieser Periode zu Klagen keine Veranlassung. Allerdings ist 
2& sagen, dass Frankreich gegenüber* der hochvalutarischen Schweiz auch keinen 
'besondern Schutz zu pflegen brauchte, da die Inflation das ihrige zur Genüge tat. 
Die Ursache der gewaltigen Passivität der Schweiz in ihrer Aussenhandelsbilanz 
-mit Frankreich in den letzten Jahren ist natürlich hier zu suchen. 

Die allseits weitgehend in Anwendung gebrachte Politik der Ein- und Aus
fuhrverbote und -Beschränkungen in den ersten Nachkriegsjahren veranlasste 
•auch Frankreich und die Schweiz zu einem kleinen Notabkommen. Es dauerte 
^on Anfang März bis Ende Oktober 1920. Darnach verpflichtete sich die Schweiz, 
den Export von elektrischer Energie zuzulassen, Frankreich bewilligte dagegen den 
Export von Kohlen, Phosphaten und Thomasschlacke und öffnete ferner die Grenze 
für die schweizerischen Erzeugnisse der Uhren- und Stickereiindustrien, aller
dings nur in Kontingentierung. Nach Ablauf dieser Übereinkunft lief das fran
zösische Einfuhrverbot für Stickereien nur noch bis Ende Februar 1921. Anders 
verhielt es sich mit den Uhren. Ein Spezialabkomnten vom 31. Mai 1921 mit 
Ergänzungen vom 24. März 1924 und 24. Juni 1925 sicherte der Schweizer Uhr 
^wenigstens eine kontingentierte Einfuhr mit Zollvergünstigung (keine Erhöhungs-
koeffizienten). 

Endüch raffte sich Frankreich auf und gebot seiner stetig sinkenden Währung 
Einhalt. Um die Jahreswende 1926/27 wurde mit vereinten Kräften die faktische 
Stabilisierung verwirklicht. So durfte Frankreich auch zu einer Neuordnung seiner 
Zollpolitik schreiten. Bereits im Frühjahr 1927 wurde der Öffentlichkeit ein 
Zolltarifentwurf unterbreitet. Angesichts seiner um ein Mehrfaches gesteigerten 
Zollansätze konnte mit Fug unsern Handels- und Industriekreisen der Schreck 
in die Glieder fahren. Schweizerischerseits versuchte man mögüchst frühzeitig 
Unterhandlungen anzubahnen. Doch bis in den August kam man über eine 
Fühlungnahme nicht hinaus. Gespannt wurde die Lage aber erst mit dem In
krafttreten des deutsch-französischen Handelsvertrages am 6. September, weil 
dadurch auch für alle übrigen Länder sofort ein sehr kräftig erhöhter fran
zösischer Zolltarif Geltung erhielt. Deutschland, welches bis dahin auf der Grund
lage des französischen Generaltarifes zu kalkulieren gezwungen war, fügte sich 
natürlich einem stark erhöhten Minimaltarif, insbesondere diesem die Meist
begünstigungsklausel mitgegeben war, wenn auch noch für den Anfang mit einiger 
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Einschränkung, williger als die Nutzniesser der bisherigen französischen Zoll
ansätze. Durch diesen Vertrag wurden insbesondere die Maschinen-, die chemischen 
und elektrotechnischen Industrien aufs empfindlichste berührt. Auch für die 
Seide stunden durch ein italienisch-französisches Abkommen, welches von Deutsch
land anerkannt wurde, weitere Verschärfungen in Aussicht. Wieder drängte die 
Schweiz energisch auf neue Unterhandlungen hin. Doch auch diese führten zu 
nichts. Da traf der Bundesrat Anstalten, die Restbestandteile des Handelsver
trages von 1906 zu kündigen, d. h. Frankreich die Meistbegünstigung zu entziehen. 
Dies war endlich, wie bekanntlich auch schon, das Zeichen zur französischen 
Besinnung. Nun machten die Verständigungsarbeiten raschen Fortschritt. Am 
21. Januar 1928 lag ein Abkommen zur beidseitigen Zufriedenheit über die durch 
den deutsch-französischen Vertrag berührten Gebiete vor. Weitere Schwierig
keiten und Verzögerungen erwuchsen nun aber noch aus dem Bestreben Frank
reichs, den übrigen Wirtschaftszweigen ebenfalls einen verstärkten Zollschutz 
zuteil werden zu lassen. Diesbezügliche Regierungsanträge wurden am 2. März 
von der Legislative gutgeheissen. Dieser zweite protektionistische Schub bedrohte 
insbesondere die Exportinteressen unserer Textilindustrien. Ein harter Kampf 
entwickelte sich im speziellen um die Stickereizölle. Für die Uhrenindustrie 
wurden die Differenzen in vorausgehender direkter Aussprache zwischen den 
Interessenten beider Länder befriedigend beigelegt. Am 11. März konnte man auch 
zur Unterzeichnung dieses Abkommens schreiten. 

Heute werden demnach die französisch-schweizerischen Handelsbeziehungen 
durch den Textteil des Handelsvertrages von 1906, durch das Zusatzabkommen 
vom 21. Januar 1928 und das Ergänzungsabkommen vom 11. März 1928 geregelt. 
Der Textteil erfuhr lediglich in seinen beiden* ersten Artikeln eine Korrektur. 
Diese Berichtigung birgt als Novum die eigenartige, jedoch aus der Zeit heraus
gewachsene Bestimmung, dass die im Vertrag festgelegten Zollansätze nur solange 
gehandhabt werden, als sich der amtliche Grosshandelsindex nicht um mehr 
denn 20 % vom Stand im Januar 1928 entfernt habe; die Anpassung an die Ab
weichung sei jedoch erst am Ende eines Vierteljahres vorzunehmen. Während die 
Zollerhöhungen unlimitiert sind, ist den Zollherabsetzungen eine Grenze gesetzt, 
indem eine sechzigprozentige Reduktion nicht überschritten werden darf. 

Trotzdem für das Zusatzabkommen der Austausch der Ratifikations
urkunden erst am 2. März 1928 stattfinden konnte, wurde die Inkraftsetzung rück
wirkend auf den 25. Februar erklärt. Das Ergänzungsabkommen trat am 15». April 
in Kraft. Die gesamte gegenwärtige Regelung hat lediglich provisorischen Cha
rakter. Sie wurde dementsprechend in ihrer Dauer kurzfristig stipuliert. Vom 
1. April 1929 an ist das Handelsvertragsverhältnis jederzeit auf drei Monate 
kündbar. Voraussichtlich besteht aber noch keine Gefahr, dass davon in abseh
barer Zeit Gebrauch gemacht werden wird. Die überwundenen Schwierigkeiten 
und die Aussichtslosigkeit weiterer Kämpfe heischen beidseitig eine angemessene 
Ruhepause. Die Schweiz ihrerseits wird sich hüten, ohne dringende Gründe, 
die ihre ureigensten Gebiete berühren, neuorientierend vorgehen zu wollen. Denn 
es ist sicher nicht an uns, den andern in stets verlustreichen Kämpfen die Ka
stanien aus dem Feuer zu holen. Wenn sich die grossen Wirtschaftsmächte den 
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französischen protektionistischen Forderungen mehr oder weniger widerstrebend 
fügen, so können auch wir es, sofern Frankreich zollpolitisch einigermassen unsern 
Spezialitäten Rechnung trägt. Im vorliegenden Abkommen war dies der Fall. 

Die bereits durch ein italienisch-französisches Abkommen gebundenen Seiden
zölle setzte Frankreich zum Beispiel um 20 % bis 30 % herab. Ebenso Hess sich 
Frankreich zu wesentlichen Abschreibungen auf seinen mit Deutschland verein
barten Zollansätzen herbei. Allerdings besteht im grossen ganzen immernoch eine 
kräftige Diskrepanz zu unsern Ungunsten im Verhältnis zu den Ansätzen vor 
dem 6. September. Doch dieser verstärkte Zollschutz wird nicht annähernd so 
hemmend auf den schweizerischen Export wirken, wie dies während des franzö
sischen Währungsdebakels der Fall war. Schweizerischerseits wurde durch dieses 
Zusatzabkommen der Gebrauchstarif nicht verändert. Lediglich einer grossen 
Anzahl von Zollansatzbindungen musste sich die Schweiz unterziehen. 

Auch im Ergänzungsabkommen kam den Zollbindungen schweizerischerseits 
eine wesentliche Rolle zu, doch hatte man diesmal ebenfalls einige Zollermässi
gungen zuzugestehen, so auf Schaumwein, Senf, Weichkäse, Zement, Automobil
uhren usw. Die neue französische Einstellung zu unsern Uhren ist angesichts der 
Eliminierung eines umständlichen Kontingentierungssystems annehmbar. Einen 
wesentlichen Erfolg errangen unsere Unterhändler bei den Stickereizöllen. Die 
schweizerischen Wünsche wurden allerdings auch sehr bestimmt geäussert. Ob 
zwar die bewilligten Ansätze nicht immer noch zu hoch sind, wird die nächste Zeit 
lehren. Unbefriedigend verliefen die Verhandlungen über die weitern Baumwoll-
fabrikate, ebenso über die wollenen und seidenen Wirkwaren. Einige Zugeständ
nisse wurden noch auf Schokolade, künstlichen Edelsteinen usw. gemacht. 

Das Gesamtresultat löste wenig Freude, doch auch keine Unwillens
bewegung aus. Es ist das Ergebnis typischer Kompromisspolitik. Die Schweiz, 
welche mit ihrem gemässigten Gebrauchstarif verhältnismässig wenig zu bieten 
hat, sah sich genötigt, mit dem gesamten Gewicht ihres hochqualifizierten innern 
Absatzmarktes zu operieren, d. h. eine Milderung des französischen Protektionis
mus mit der Alternative zu erzwingen, entweder kommt Frankreich unsern 

.Wünschen entgegen oder es wird sich vor geschlossenen Türen sehen. Wesentlich 
zu dem unbestreitbaren Erfolg, den unsere Delegation im Vergleich zu dem an
fänglichen Verhalten Frankreichs errang, trug die einmütige Haltung aller Be
völkerungsschichten und Landesteile bei. Willig hätte die grosse Mehrzahl der 
Bevölkerung einem Kampfesruf aus Handels- und Industriekreisen Folge ge
leistet. 
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